
Gemeindebrief der  
Gemeinde Geslau 

März 2026 
Informationen—Hinweise—Termine für den Bürger  

(Kein amtliches Veröffentlichungsorgan im Sinne der Bekanntmachungsvorschriften) 

 Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters:  Öffnungszeiten im Rathaus: 
 Mittwoch: 18.00 – 20.00 Uhr    Montag & Mittwoch  von 8.00—12.00 Uhr  
 Freitag:    10.00 – 12.00 Uhr    Donnerstag   von 8.00—12.30 Uhr  
                   13.00—16.30 Uhr  
          Dienstag ist die Gemeindeverwaltung geschlossen 
 
 Telefon: Gemeinde  09867 /   234   Internet: 
 Fax:     09867 / 1885   Gemeinde        www.geslau.de 
 Telefon:  Bauhof 09867 / 1835   Kommunale Allianz www.obere-altmuehl.de  
 Mail:  gemeinde@geslau.de 

 Öffnungszeiten: 
 
 Wertstoffhof Geslau   Samstag: von 9.30 bis 11.30 Uhr 
  Bauschuttdeponie   Samstag: von 9.30 bis 11.30 Uhr 
 Grüngutanlieferung   Samstag: von 9.30 bis 11.30 Uhr auf der Bauschuttdeponie 

Das Mitteilungsblatt April 2026 erscheint am 11. April 2026. 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist am 02. April 2026. 
 

REDAKTIONSSCHLUSS 

           Müllabfuhr—Termine 

 
 

 

 

  

         

        Der Preis für Restmüllsäcke beträgt ab 01.01.2026 7,30 € / Stk.  
        Diese können in der Gemeindeverwaltung oder in der Verwaltungsgemeinschaft erworben werden.  

Restmüll: 05.03.2026 19.03.2026 02.04.2026   

Biotonne: 12.03.2026 26.03.2026 10.04.2026  

Papier: 26.03.2026 28.04.2026    

Gelber Sack: 24.03.2026 21.04.2026     



Informationen aus der Gemeinde  

Termin für die Gemeinderatssitzung    

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, den 12.04.2026  um 20.00 Uhr im Rathaus statt.   
Kommunalwahl am 08.03                 
Bei den Kommunalwahlen des Gemeinderates ist diesmal auch kumulieren möglich. Der/ die Wähler/in  kann 
einer/m Bewerber/in mehrere Stimmen geben - höchstens jedoch drei. Es können auch andere wählbare Perso-
nen als die auf dem Stimmzettel aufgeführten Personen, durch handschriftliche Eintragung in die freien Zeilen, 
gewählt werden.  

Für die Wahl des/r 1. Bürgermeisters /in gibt es einen Stimmzettel, hier ist der Name von Claudia Reingruber 
aufgedruckt. In einer Leerzeile kann handschriftlich der Name vom eigenen Wunschkandidaten eingetragen wer-
den.  

Terminänderung Bürgerversammlung 2026       
Wegen einer Terminüberschneidung muss die angedachte Bürgerversammlung am 27.03.26 leider verschoben 
werden. Ich lade nun alle Gemeindebürger/innen herzlich zur Bürgerversammlung 2026 (nach Artikel 18 der Ge-
meindeverordnung) für 

Freitag, den 17. April 2026 um 19.30 Uhr 
in das Sportheim Geslau 

ein. 
Ich werde einen Rückblick über das vergangene Jahr 2025 geben, sowie einen Ausblick auf die anstehenden 
Projekte und Aufgaben der Gemeinde. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über die Aufgaben der Kommune zu in-
formieren. Anlässlich der Bürgerversammlung werden auch wieder verschiedene Ehrungen vorgenommen. 
 

Öffnungszeiten & Anlieferung Bauschuttdeponie                           
Die Bauschuttdeponie ist ab März wieder jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt. Die Anlieferung 
von Grüngut kann ab diesem Monat wieder erfolgen. 

Abbrennen der Osterfeuer                      
Bitte beachten Sie, dass Ast– und Heckenabschnitt frühestens zwei Wochen vor dem Abbrennen an den              
Osterfeuerplätzen angeliefert werden darf.  

Bufdi für Schuljahr 2026/2027 gesucht                                                      
Der Schulverband Geslau-Windelsbach sucht wie jedes Jahr eine/n Bufdi für das Schuljahr 2026/2027.                 
Bitte beachten Sie dazu die Anzeige auf Seite 8. 

Austausch Wasserzähler In den nächsten               
In den nächsten Tagen wird Werner Meyer wieder den Austausch der Wasserzähler im Gemeindegebiet durch-
führen. Dies betrifft Teile der Außenorte sowie teilweise die Ahornstr., Bergstr., Föhrenstr., Hauptstr., Kreuthfeld-
str., Schulstr. Der Austausch ist für Sie kostenfrei, bzw. in den Gebühren mit enthalten. Herr Meyer wird sich mit 
Ihnen in Verbindung setzten und den Austausch durchführen. Bitte sorgen Sie im Vorfeld dafür, dass die Was-
seruhr gut zugänglich ist. Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis 

Geänderte Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg                                                                       
Am Gründonnerstag, den 02.04.26 gelten geänderte Öffnungszeiten. Diese sind von 08.00 - 12.00 Uhr sowie 
von 14.00 - 16.00 Uhr. 

Glück– und Segenswünsche  
Zum Geburtstag übermittelt der Bürgermeister im Namen der 

Gemeinde allen Jubilaren die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
 

 Herr Hans Pfeiffer, Pfarrgasse 6 
 zum 80. Geburtstag am 27.03.2026  
 
 Frau Ednea Gomes Ferreira, Molkereiweg 3 
 zum 70. Geburtstag am 01.04.2026  
 
 Frau Luise Eberlein, Schulstraße 14 
 zum 70. Geburtstag am 08.04.2026 
 
 Frau Grete Assel, Birkenstraße 6 
 zum 80. Geburtstag am 10.04.2026 
 

   
und wünscht alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen! 

Herzliche Glückwünsche allen 

Konfirmandinnen und                      

Konfirmanden zu Eurer                 

Konfirmation 

 

Wir wünschen Euch einen 

wundervollen Tag und für  

Eure Zukunft alles Gute und 

Gottes reichen Segen  



AUS DEM LANDKREIS  
Az.: 1795.00-0003 SG 32, Teilsachgebiet Abfallrecht  

Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern  

Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des 
Brauchtums fällt nicht in den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf es deshalb nicht.  

Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr ange-
zündet werden und muss um 24.00 Uhr vollständig abgebrannt oder gelöscht sein.  

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:  

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigmaterial verwendet werden. Zum Anzünden des Feuers dürfen keine Brandbe-
schleuniger genutzt werden. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden. 
Die Brennmaterialien dürfen frühestens zwei Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert werden.  

2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu achten, dass sich in 
der näheren Umgebung keine geschützten Biotope befinden.  

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung sowie je nach Jahreszeit 
und Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusammen-getragen und aufge-
schichtet werden. Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind 
schonend in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.  

4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden – VVB –). Zudem ist 
das Verbrennen nur außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 Bayerische 
Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). In diesem Zusammenhang wird auch auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 PflAbfV hingewiesen.  

Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen eingehalten werden:  

- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)  

- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB)  

- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB)  

- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB).  

Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 m davon eine offene Feuerstätte zu errichten oder zu be-
treiben, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Ein-vernehmen 
mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). Bei geringeren Entfernungen als 100 m von leicht entzündba-
ren Stoffen und 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren Stoffen ist eine Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich.  

Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwendfeuers zu unterlassen. Darüber hinaus ist Feuer bei starkem Wind zu lö-
schen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 VVB). Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.  

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer geordneten Entsorgung 
zuzuführen. Die Entsorgung hat über Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienstfeld, 91589 
Aurach) zu erfolgen.  

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grundstückseigentümers 
muss vorliegen).  

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen (z.B. Befreiung für Landschaftsschutzgebiete). Soweit während des 
Abbrennens des Osterfeuers alkoholische Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine Gestattung nach § 
12 Gaststättengesetz (GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen 
verkauft werden, ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach anzuzeigen.  

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich bekanntzumachen.  

9. Hinweise:  

Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers (Brandstiftung) außer-halb der o.g. Zeiten kann eine Straftat darstellen, die nach 
§§ 306 ff. StGB mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.  

Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim vorzeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) werden dem Verursacher in 
Rechnung gestellt.  

Ansbach, 29.01.2026  

LANDRATSAMT ANSBACH  

Gez.  

Dr. Jürgen Ludwig                                                                       
Landrat  



AUS DEM LANDKREIS ANSBACH 

Dein Tag, Dein Weg! – Girls’Day und Boys’Day am 23. April 2026 

Teilnehmende Unternehmen und Jugendliche gesucht!                                                                  
Unter dem Motto „Dein Tag, Dein Weg!“ finden die bundesweiten Aktionstage am Donnerstag, 
23. April 2026, statt und eröffnen Jugendlichen klischeefreie Einblicke in Berufe. Unternehmen 
und Einrichtungen können ab sofort Angebote für den Girls’Day und den Boys’Day 2026 auf der jeweiligen Homepage ein-
stellen – und Jugendliche sich bereits anmelden. 

Der Girls’Day und der Boys’Day richten den Blick bewusst auf Berufsfelder, die Jugendliche bei ihrer Wahl oft ausblenden. 
Am Girls’Day lernen Teilnehmende unter anderem Berufe und Studiengänge aus Technik, IT, Handwerk oder Naturwissen-
schaften kennen. Der Boys’Day eröffnet Einblicke in soziale, erzieherische, pflegerische und dienstleistungsorientierte Tätig-
keiten. Ziel ist eine Berufs- und Studienwahl, die sich an Interessen und Stärken orientiert – nicht an Rollenbildern. 

Mit ihrer Teilnahme öffnen Unternehmen und Einrichtungen jungen Menschen frühzeitig Türen. Sie 
machen Berufsbereiche sichtbar, die häufig noch geschlechtsspezifischen Stereotypen unterliegen 
und kommen selbst frühzeitig mit ihren Fachkräften der Zukunft ins Gespräch. Der Aktionstag bietet 
die Möglichkeit, Jugendlichen einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag zu geben und Interesse 
für eigene Ausbildungswege zu wecken.  

Unternehmen und Einrichtungen können ihre Angebote auf den Aktionslandkarten unter                        
www.girls-day.de und www.boys-day.de eintragen. Jugendliche können dort veröffentlichte Angebote 
finden und direkt buchen. Die Angebote richten sich an alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität. 
Entscheidend sind Neugier und Interesse – alle sind eingeladen, passende Angebote kennenzulernen und auszuwählen. 

Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage für den Landkreis Ansbach:                                              
Christine Baez Delgado, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, Tel. 0981-182360, 
ansbach-weissenburg.bca@arbeitsagentur.de. 

Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Ansbach, 
Tel. 0981-4681040, tanja.peipp@landratsamt-ansbach.de´   

        

Starkes Netzwerk für Schutz vor Gewalt                                                                                                                                     
„Wenn es um den Schutz vor häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt geht, braucht es mehr als einzelne Maßnahmen – 
es braucht ein funktionierendes Netzwerk“, erläutert Tanja Peipp, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ansbach. 
Dass dieses in der Region wächst, zeigte sich beim Runden Tisch der Arbeitsgemeinschaft für ein gewaltfreies Miteinander 
(AGfgM) im Landratsamt Ansbach. Rund 40 Fachkräfte aus verschiedenen Institutionen in Landkreis Ansbach und Stadt 
Ansbach kamen zusammen, um sich über den Stand des Gewaltschutzes in der Region auszutauschen. 

Die Arbeitsgemeinschaft für ein gewaltfreies Miteinander setzt sich aus Fachkräften von Opferhilfe-Einrichtungen sowie ver-
schiedenen Behörden zusammen. Ihre Ziele sind, für ein gewaltfreies Miteinander im täglichen Umgang einzutreten, Auf-
merksamkeit für das Thema herzustellen und zu sensibilisieren. Der interdisziplinäre Austausch wird von den Institutionen in 
der Region sehr gut angenommen. Neben Fachkräften aus Polizei, Justiz, Beratungsstellen, Jugendämtern von Landkreis 
Ansbach und Stadt Ansbach, Jugendhilfe und Frauenhaus waren auch Stellen aus Nürnberg vertreten, hauptsächlich aus 
dem Bereich des Gewaltschutzes für Männer. 

Im Fokus stand dieses Mal der gemeinsame Austausch zu den Vorgaben der Istanbul-Konvention – dem Übereinkommen 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das auch auf kommunaler Ebene umzu-
setzen ist. Mittelfristiges Ziel ist es, eine Bedarfsanalyse zu erstellen, die Auskunft darüber gibt, was in der Region bereits 
gut umgesetzt wird, wo noch Verbesserungsbedarf besteht und wie sich dies abbilden lässt. 

Nach einem Einführungsvortrag zur Istanbul-Konvention von Lisa-Marie Buntebarth, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
Ansbach, teilten sich die Teilnehmenden in vier Arbeitsgruppen zu den Themen Prävention, Schutz, Polizei/Strafverfolgung/
Justiz sowie Netzwerk. Am Ende der Arbeitsphase wurden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst. In Landkreis Ans-
bach und Stadt Ansbach gibt es bereits gute Strukturen in Bezug auf Vernetzung, Zusammenarbeit, Gewaltschutz und Prä-
vention. Dennoch sei es wichtig, die Vernetzung auch in Bezug auf die Erarbeitung von Leitlinien und Präventionskampag-
nen weiter auszubauen und weitere Akteure einzubeziehen. Als unverzichtbar wurde der kontinuierliche Informationsfluss zu 
gesetzlichen Änderungen und dem Wandel der Beratungslandschaft gesehen. Auch treten durch das neue Gewalthilfege-
setz Änderungen ein, die Auswirkungen auf den fachlichen Umgang mit Gewalt haben werden. Gruppenübergreifend kam 
das Bedrohungsmanagement Mittelfranken als wichtiges Instrument zur Bewertung von Hochrisikofällen der häuslichen Ge-
walt zur Sprache, das bereits in Städten wie Schwabach, Nürnberg und Fürth etabliert ist. Das Bedrohungsmanagement ist 
eine Art Früherkennungsnetzwerk, in dem viele offizielle Stellen und auch Unternehmen zusammenarbeiten. 

Die Bedarfsanalyse ist mit dieser Veranstaltung noch nicht abgeschlossen. Der Runde Tisch wird seine Arbeit fortsetzen und 
auch temporäre Unterarbeitsgruppen bilden. 
 



Ihre Chance - Quereinstieg                                                   
in Kindertagesstätten 
 
Der Bedarf an pädagogischen Fachkräften 
wächst und der Quereinstieg bietet attraktive 
Chancen. Interessierte haben jetzt die Möglich-
keit, sich über die Ausbildung zum/zur Kinder-
pfleger/in zu informieren. 
Bei den Infoveranstaltungen der Kolping-
Akademie erhalten Sie einen Überblick über die 
Ausbildung, Voraussetzungen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Kindergarten. 
Melden Sie sich zu den Infoterminen am 26.03. 
um 15:00 Uhr (online), am 16.04. um 09:00 Uhr 
(BIZ 
Ansbach), am 22.05. um 10:00 Uhr (online) oder 
am 17.06. um 16:00 Uhr (online) an und erfah-
ren 
mehr über die Ausbildung. 
Kontakt Kolping-Akademie: 
Telefon: 0951/519470 
Mail: akademie@kolpingbildung.de 
Internet: www.kolpingbildung.de 



Informa	onstag der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am Freitag, 20.03.2026 zum                                         

Studieninforma	onstag am Campus Triesdorf ein. Neben der Vorstellung des Studienange-

bots besteht die Möglichkeit an Schnuppervorlesungen und Führungen über den Campus 

teilzunehmen. Nähere Informa'onen unter h(ps://www.hswt.de/studieninfotage 

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis und in 

der Stadt Ansbach  

Ihr Vorschulkind/Schulkind braucht Unterstützung, um 

erfolgreich lernen zu können? Sie als Eltern sind sich 

unsicher, welche Angebote der Förderung es im             

schulischen Rahmen gibt?  

Was sind unsere Möglichkeiten und Rechte? Was ist 

eine Schulbegleitung?  Die Beratungsstelle Inklusion 

am staatlichen Schulamt Ansbach bietet Eltern, aber 

auch Lehrkrä3en, Hilfe bei der Entscheidungsfindung. 

Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen 

kostenfrei über mögliche Lernorte und alle damit zu-

sammenhängenden Fragen informieren. Lehrkrä3e 

aus Regel- und Förderschule beraten im Team. Auch 

im weiteren Verlauf unterstützt die Beratungsstelle bei 

der Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn dies 

gewünscht wird. 

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, 

Frau Rohmer und Frau Göppel,                                                   

sind per Email: inklusion@landratsamt-ansbach.de 

oder telefonisch (montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 

0981/4689033 für Ratsuchende erreichbar. 

Mehr als Geschmackssache: Ernährung zwischen                    
Gesundheit und Klimakrise  

Rothenburg ob der Tauber. Am Freitag, 10. April 2026, 
um 19 Uhr erklären zwei Experten im Gasthaus „Zum 
Ochsen“ anschaulich, wie eng Ernährung, Landwirtschaft 
und Klimaschutz miteinander verwoben sind. Das 
Klimabündnis Region Rothenburg lädt dann unter dem 
Titel „Tatort Esstisch – Wie Ernährung und Landwirtschaft 
unsere Gesundheit und das Klima  beeinflussen“ zum 5. 
Bürgerdialog ein. Gerald Wüchner, Küchendirektor beim 
Klinikverbund ANregiomed und Buchautor, trifft auf einen 
Experten aus dem Bereich der innovativen Landwirt-
schaft. Durch den Abend führt Hans Reinhold vom 
Klimabündnis Rothenburg und Umgebung.  



Lehrgang zum Geprüften Natur– und Landschaftspfleger / zur Geprüften Natur– und Landschaftspflegerin 2026/2027 

Wer sich beruflich im Naturschutz und in der Landschaftspflege weiter-qualifizieren möchte, hat dazu 2026/2027 erneut Gelegenheit: Die Regie-
rung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus einen Fortbil-
dungslehrgang zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger bzw. zur Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin durch – in enger Zusammenar-
beit mit der Akademie für Naturschutz und Landschafts-pflege Laufen sowie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising.                    
Zielgruppe und Qualifikationen                                       
Die Fortbildung richtet sich an Fachkräfte mit einem "grünen" Ausbildungsberuf, beispielsweise Landwirt/Landwirtin, Gärtner/Gärtnerin oder Forst-
wirt/Forstwirtin, und schließt mit einer Prüfung auf Meisterniveau ab.             
Inhalte der Fortbildung                               
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen lernen die Teilnehmenden unter anderem die Grundlagen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Grundsätze des Gewerbe- und Steuerrechts oder des Arbeits- und Sozialrechts. 
Schwerpunkte bilden zudem der Einsatz von Maschinen und Geräten in der Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege von He-
cken und Gehölzen, naturschutzfachliche Grundlagen so-wie Umweltpädagogik. Der Lehrgang umfasst insgesamt 17 Wochen und findet im Zeit-
raum von September 2026 bis Juli 2027 statt. Beginn ist Montag, der 21. September 2026. Die Lehrgangsgebühr beträgt 1.400,00 Euro, die Prü-
fungsgebühr 250,00 Euro.                  
Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Oberfranken möglich. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2026.         
Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: www.reg-ofr.de/sg61                       
Ein Video zum Lehrgang finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Regierung von Oberfranken:                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=zdZM_oT6My4               
Ansprechpartnerin                                
Iris Prey                      
Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung von Ober-franken           
Telefon: 0921 604-1464                                
E-Mail: Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de  

Informa	onen & Termine der Gemeinde Geslau 

Zeitgeschichte hautnah erleben  
 
Zweimal Film ab hieß es am Freitag den 27.02.2026 um 19.30 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule Geslau-Windelsbach.  
Die Dokumentarfilmgruppe, vor Ort waren Thilo Pohle und Kerstin Schmidt, zeigte Filme 
zweier Urgesteine der Gemeinde.  
Gezeigt wurde ein Film über Georg Ebert aus Gunzendorf „damals war das alles anders...“ 
und von Erika Rüdel aus Steinach am Wald „Nie wieder Krieg“.  
Die Filmvorführung mit dem Film von Herrn Ebert fand bereits zum dritten mal statt.  
Der Film von Frau Rüdel erlebte hier in der Geslauer Turnhalle aber seine Erstaufführung.  
Am Freitag waren es in der Turnhalle ca. 180 Personen aller Altersklassen. Aber auch be-
reits in der Realschule in Rothenburg waren es bei der ersten Filmvorführung von Georg 
Eberts Film ca. 160 Personen.  
Nachdem die Turnhalle nur über eine Treppe zu erreichen ist, hat die Doku-Gruppe oben 
am Geländer auch Stühle aufgestellt. So konnten auch die dabei sein, die etwas schlechter 
zu Fuß oder mit dem Rollstuhl gekommen sind.  
Diese voll besetzten Vorführungen freute nicht nur die Doku-Gruppe, denn es wird wieder 
einmal deutlich wie wichtig diese Art von Arbeit ist.  
Herr Ebert ist mittlerweile 90 Jahre und Frau Rüdel 95 Jahre. Sie können noch berichten 
über diese Zeit, aber irgendwann ist diese Generation nicht mehr da.  
Umrahmt wurde das ganze Abendprogramm von einem wunderbaren Buffet mit Fingerfood 
und Getränken. Dieses Buffet wurde von Birgit Mack organisiert. Hierbei wurde sie tatkräf-
tig von den Geslauer Landfrauen und der Umgebung unterstützt.  
Bevor das Buffet jedoch gestürmt wurde übergab Richard Strauß einen Präsentkorb an die Dokumentarfilmgruppe. Dieser 
war mit allerhand Köstlichkeiten befüllt. Auch Red Bull war dabei, jedoch nicht zum weg fliegen, eher um beflügelt zu wer-
den weiter zu machen.  
Nachdem Herr Ebert sowie auch Frau Rüdel an diesem Abend nicht anwesend waren, besuchte Richard Strauß sie einen 
Tag später und übergab ihnen ebenfalls einen Präsentkorb bzw. einen wunderschönen Blumenstrauß. Es war ein ein-
drucksvoller Abend mit tollen Gesprächen der gerne wiederholt werden darf.  

Neues aus dem Schützenverein 1964 Geslau e. V.: 
Das Schießtraining für Jung & Alt findet immer freitags von 
17:30 Uhr bis 19 Uhr statt. 

Gäste zum Schnuppern sind herzlich willkommen! 

Interesse geweckt?  Einfach vorbeischauen!  

Wir planen eine Darts-Gruppe. Wer Spaß daran hat, kann sich 
gerne telefonisch unter 09843/1618 - oder per E-Mail: 
schuetzenverein-geslau@t-online.de melden. 

Euer Schützenverein Geslau 

Mitläufer gesucht! 
Für eine Nordic Walking Gruppe: 

 1X pro Woche 

 rund um Geslau 

 Streckenlänge nach Absprache 

Tempo nach Absprache 

Mitmachzentrale: 0151 59200868 
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Geslau                                                                           
Leitung: Dr. Marianne Lehmann                                                           
Eichenstr.1, 91608 Geslau                                                              
(09867) 12 23                                                                      
Anmeldungen und Informationen: bei der Außenstellenleitung  

K74321F Geslau Faltworkshop – Wunderschöne Objekte aus Papier                                           
Stefanie Kallert                                
1 Nachmittag, 21.03.2026                                                   
Samstag, 14:00 - 18:00 Uhr                                     
Grundschule, Schulstr. 5, Schulstr. 5, Handarbeitsraum                                                                                                                                           
Kursgebühr: 26,70 € zzgl. 8,00 Materialkosten                                                                                                                                                          
Ideal für alle die gerne mit Papier arbeiten und einige neue Faltanleitungen ausprobieren möchten. Zwei geschickte Hände 
und ein wenig Übung reichen aus, um aus einem einfachen Blatt Papier etwas kunstvoll Gefaltetes entstehen zu lassen. 
Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In diesem Workshop gestalten wir filigrane Papierobjekte passend zur Jah-
reszeit. Dabei verwenden wir einen bunten Mix aus verschiedenen Faltungen wie klassisches Origami oder Fleurogami. Die 
zarten Papierobjekte eignen sich nicht nur als Raum- oder Tischdekoration, sondern sind auch immer eine gute Geschenk-
idee. Sie sind etwas ganz Besonders und stets ein Hingucker. Auskunft:09876/1223 

G40321C Geslau                                                                                                           
Französisch – Grundstufe A1                                                                                                                   
Fortführungskurs für Lerngruppe mit Vorkenntnissen                                                                                                           
Doris Pelzeter                                                                                              
9 Abende, 22.04.26 - 01.07.26                                   
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr                             
Grundschule, Schulstr. 5, Handarbeitsraum                      
Kursgebühr: 76,50 Euro                 
Dieser Kurs baut auf die vorangegangenen Kurse auf. Für völlige Anfänger ist der Kurs daher nicht geeignet. Wenn Sie je-
doch schon Anfangskenntnisse in Französisch haben, sind Sie gerne als Quereinsteiger willkommen. Sie kommen in eine 
interessierte, aufgeschlossene Lerngruppe, die stressfrei und in angenehmem Rahmen Französisch lernen und üben möch-
te. Am Ende jeder Stunde lesen und hören wir ein französisches Chanson.                                                                                      
Lehrbuch: Voyages neu A1 (Kurs- und Übungsbuch). Quereinstieg jederzeit möglich. Auskunft: 09867/1223 



Informa	onen & Termine der Gemeinde Geslau 

TÜV—Termine bei Fa. Wagner, Geslau 

Der nächste TÜV Termin bei der Firma  Gerd Wagner, 
Kreuthfeldstraße 6,91608 Geslau findet am Donnerstag, 
den 12.03.26 sowie am 26.03.26 sowie am 09.04.26 
statt. Um Voranmeldung unter  Tel. 217 wird gebeten. 

Einladung zur Jagdversammlung 
der Jagdgenossenschaft Dornhausen 

 
Am Freitag, den 20.3.2026 findet um 19.30 Uhr im 
Bauernstüble Dornhausen die Jagdversammlung der 
Jagdgenossenschaft Dornhausen statt. 
 
Tagesordnung: 
1. Bericht des Jagdvorstandes 
2. Kassenbericht 
3. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft 
4. Verwendung des Jagdpachtes 
5. Bericht der Jagdpächter 
6. Wünsche und Anträge 
Bitte um zahlreiches Erscheinen 
 
Der Jagdvorstand 

Zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenscha.                           

Gunzendorf ergeht hiermit herzliche Einladung 

 

Am Freitag den 20.03.2026 findet um 19.30 Uhr die 

Mitgliederversammlung der Jagdgenossenscha.                        

Gunzendorf im örtlichen Feuerwehrhaus sta6. 

Tagesordnung 

1. Bericht des Jagdvorstehers 

2. Bericht des Schri.führers 

3. Kassenbericht des Kassiers 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung der Vorstandscha. und des Kassiers 

6. Beschlussfassung über die Verwendung der Jagdpacht 

7. Informa	on über Gesetzesänderung für eine mögliche 

     Abschussplanfreiheit 

8. Wünsche und Anträge 

 

Die Vorstandscha. 

Einladung zur Jagdversammlung der Jagdgenossenscha. 

Schwabsroth 

Am Samstag den 24.04.2026 um 19.30 Uhr,                                

im Vereinsheim der Sleddog Friends in Oberndorf findet 

die diesjährige Jagdversammlung sta6. 
 

1. Begrüßung des Vorstandes 

2. Essen 

3. Bericht des Kassiers 

4. Entlastung des Kassiers und der Vorstandscha. 

5. Wünsche und Anträge 

 

Zur Jagdversammlung werden alle Jagdgenossen                 

ganz herzlich eingeladen 
 

Die Jagdvorstandscha. 

Einladung zur Jagdversammlung  der                                                                   

Jagdgenossenscha. Ste6berg 

Am Freitag, den 13.03.2026 findet um 19:30 Uhr im                                            

Gasthaus Schmidt die Versammlung der                                            

Jagdgenossenscha3 Ste(berg sta(. 

Tagesordnung: 

 1. Bericht des Jagdvorstandes 

 2. Bericht des Kassiers 

 3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der                   

Vorstandscha3 

 4. Neuwahl eines Kassiers 

 5. Bes'mmung eines neuen Kassenprüfers 

 6. Antrag, Kauf (Zuschuss) eines Spielgerät für                 

     den Spielplatz 

 7. Antrag, Zuschuss für eine Drohne 

 8. Verwendung des Jagdpachtes 

 9. Wünsche und Anträge 

Der Jagdvorstand 

Der Obst-u. Gartenbauverein Geslau und Umgebung              
gibt folgendes bekannt: 

 
Mittwoch, den 18.03.2026 - Generalversammlung 

um 19 Uhr im Saal des Gasthauses Ettmeyer in Geslau. 
Nach der Tagesordnung erfolgt ein Vortrag mit Frau Stefa-

nie Roch über das Thema "Fit in den Frühling mit                      
Wildkräuter". 

 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme! 

 

die Vorstandscha3 
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Terminplan  

Feuerwehr Geslau 

Datum Tag  Uhrzeit  

30.03.26 Montag 19.00  Besprechung    

Leistungsabzeichen 

April   Leistungsabzeichen 

Wasser 

Mit freundlichen Grüßen    

 

Richard Strauß 
1. Bürgermeister 






